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Öffentliche Beschlussvorlage 

Betrifft 
 

Sanierung des Umkleidegebäudes der Sportanlage Schiffahrter Damm 
 

 
 
Beratungsfolge 
 

   18.02.2021 Bezirksvertretung Münster-Ost Anhörung 

   24.02.2021 Sportausschuss Vorberatung 

   10.03.2021 Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft Vorberatung 

   17.03.2021 Hauptausschuss Vorberatung 

   17.03.2021 Rat Entscheidung 

 
 
Beschlussvorschlag: 

I. Sachentscheidung: 
 

1. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass die Verwaltung beabsichtigt, eine städtische Sportanlage für 
die amerikanischen Sportarten im neu zu entwickelnden Wohnbaulandgebiet im Stadtteil 
Hiltrup nördl. Osttor zu verorten. Da derzeit das Strukturkonzept für die Stadtteilentwicklung er-
arbeitet wird, steht der Standort erst mittelfristig für die Errichtung der Sportanlage zur Verfü-
gung. 

 

2. Der Rat beauftragt die Verwaltung einen Zuschuss in Höhe von 210.739 € an den Verein DJK 
SV Mauritz 1906 e.V. zu zahlen, um die Umkleideräume der vereinseigenen Sportanlage für 
die Unterbringung des 1. AFC Münster Mammuts e.V. zu sanieren.  

 
II. Finanzielle Auswirkungen: 
 

Teilergebnisplan 

 

 
Nr. Bezeichnung 

Haush.- 

jahr 

Betrag 

€ 

Bemerkungen 

 

Produktgruppe 0801 Sportentwicklung, Sportanla-
gen und -stätten 

 

2021 

  

Zeile 15 Transferaufwendungen 210.739  

 
 

Sportamt 
 
11.02.2021 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in: 

Herr Zerbe 

Telefon: 492-5224 

Zerbe@stadt-muenster.de 
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Die zur Finanzierung des Zuschusses erforderlichen Ermächtigungen sind im Haushaltsplan-Entwurf 
2021 bei der Produktgruppe 0801 veranschlagt und werden als Maßnahme mit der Vorlage 
V/1061/2020 „Budget zum Ausbau und Erhalt der Sportstätteninfrastruktur (ohne Turn- und Sporthal-
len sowie Großinvestitionen z. B. Verlagerung von Sportanlagen), Maßnahmen 2021“ dem Sportaus-
schuss am 24.02.2021 zur Beschlussfassung vorgelegt.  
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Beschlussausführung unter dem Vorbehalt steht, dass der 
Rat im Rahmen der Haushaltssatzung 2021 die Ermächtigungen bereitstellt. 
 
 
Begründung: 
 
Der 1. AFC Münster Mammuts e.V. ist der größte Verein für die Sportart American Football in der 
Stadt Münster. Bisher konnte dem Verein keine städtische Sportanlage zur Verfügung gestellt wer-
den, auf der der Trainings- und Spielbetrieb gebündelt erfolgen kann. Stattdessen findet dieser auf 
verschiedene Sportanlagen der Stadt Münster verteilt statt. Der Spielbetrieb des 1. AFC Münster 
Mammuts e.V. ist derzeit auf der vereinseigenen Sportfläche des DJK SV Mauritz 1906 e.V. verortet. 
Weiterhin belegt der Verein Trainingszeiten auf der kommunalen Sportanlage Westfalenstraße in 
Hiltrup-Süd. Die Sportart American Football spielt mit jeweils mind. 35 Sportlern pro Team in einem 
Match. Am aktiven Training nehmen derzeit ca. 70 Sportlerinnen und Sportler teil. Die Ausrüstung für 
ein leistungsorientiertes Training umfasst diverse Geräte für Übungen auf dem Platz aber auch die 
umfassende Schutzausrüstung jedes Einzelnen. Die Lagerung und Bereitstellung der Sportgeräte 
bedingt einen hohen logistischen Aufwand für den Verein, da der Trainingsbetrieb und Spielbetrieb 
zwischen den Sportanlagen sich stetig abwechselt. Die Verbesserung der Lagersituation soll hier eine 
erhebliche Erleichterung herbeiführen.  
 
Die Verwaltung arbeitet an einer langfristigen Unterbringungslösung für den Trainings- und Spielbe-
trieb für die Sportart Football. Der Lösungsansatz beinhaltet die Kombination der Sportarten Lacros-
se, Baseball, Softball und Football an einem Standort im geplanten Baugebiet Hiltrup nördlich Osttor. 
Durch diesen Zusammenschluss wird nicht nur der Stadtteil Hiltrup in seiner sportlichen Diversität 
enorm gestärkt, es stellt ebenfalls einen Meilenstein in der Sportlandschaft der Stadt Münster dar. Um 
ein Konzept für die Bündelung zu erstellen, sind bereits Abstimmungen zusammen mit den betroffe-
nen Vereinen erfolgt und Entwürfe erstellt worden. Diese Entwürfe werden derzeit im Hinblick auf 
planungsrechtliche Restriktionen von der Verwaltung geprüft. Es ist beabsichtigt, innerhalb der kom-
menden 5–7 Jahre eine langfristige, tragbare Lösung erreicht zu haben.  
 
Unabhängig von dieser langfristigen Unterbringung des 1. AFC Münster Mammuts e.V. ist eine Über-
gangslösung notwendig, um dieses Sportangebot zu erhalten. Der DJK SV Mauritz 1906 e.V. hat sich 
bereit erklärt, den 1. AFC Münster Mammuts e.V. weiterhin auf seiner Anlage am Schiffahrter Damm 
aufzunehmen. Dies ist auch deswegen erforderlich, da der Verein im Jahr 2021 eine spielfähige 
Sportfläche inklusive Funktionsgebäude für den Spielbetrieb benötigt, welche auf städtischen Sport-
anlagen nicht zur Verfügung gestellt werden kann. Bis zur endgültigen Lösung der langfristigen Un-
terbringung des 1. AFC Münster Mammuts e.V. auf einer städtischen Sportanlage kann der 1. AFC 
Münster Mammuts e.V. seinen Spielbetrieb auf der vereinseigenen Sportfläche des DJK SV Mauritz 
1906 e.V. durchführen.  
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Die auf der vereinseigenen Sportanlage des DJK SV Mauritz 1906 e.V. vorhandenen Umkleideräume 
sind jedoch in einem maroden und damit ungenügenden Zustand und bedürfen einer dringenden Sa-
nierung für den Spielbetrieb des 1. AFC Münster Mammuts e. V. Der DJK SV Mauritz 1906 e.V. hat 
der Verwaltung daher Planungen für die Ertüchtigung der Umkleideräume vorgelegt (Anlage 1). Mit 
der Umsetzung dieser Sanierungsmaßnahmen würden für den Spielbetrieb des 1. AFC Münster 
Mammuts e. V. auf dieser Anlage gute Voraussetzungen geschaffen, um die Zeit bis zur Verfügungs-
tellung einer städtischen Sportanlage für den Trainings- und Spielbetrieb des 1. AFC Münster Mam-
muts e.V. angemessen zu überbrücken. Die Umsetzung dieser Sanierungsmaßnahme soll aus städti-
schen Mitteln erfolgen und als außerplanmäßiger Zuschuss an den Verein DJK SV Mauritz 1906 e.V. 
mit der Restriktion der Umsetzung der Sanierung sowie dem Nachweis über die tatsächlichen Bau-
kosten gewährt werden.   
 
I.V. 
 
gez. 
Thomas Paal 
Stadtdirektor 
 
Anlagen:  

- Anlage A 
- Anlage 1 Kostenschätzung 
- Anlage 2 Lageplan 
- Anlage 3 Luftbild  
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